
 
 

 
Vollmacht 

 
FACHGRUPPENTAGUNG 2008 
am  30.09.2008, ab 18:30 Uhr 

Palais Niederösterreich/ Altes Landhaus 
Herrengase 13 /1010 Wien 

 
 
Die Firma  
 
 
 
(Stempel und Unterschrift des Vertretungsbefugten)  
 
 
 
bevollmächtigt Herrn/Frau  
 
geboren am  
 
mit der Ausübung der Rechte in der am 30. September 2008 
stattfindenden FACHGRUPPENTAGUNG 2008 der Fachgruppe  
Werbung  und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien 
(§ 17 GO). Der Bevollmächtigte nimmt diese Vollmacht an.  
 
Ort  
 
Datum  
 
Unterschrift des Bevollmächtigten  
 
Hinweis: Juristische Personen und sonstige Rechtsträger haben zur 
Ausübung ihrer Rechte in der FACHGRUPPENTAGUNG eine  
physische Person, die die Voraussetzungen für das aktive 
Wahlrecht gem. § 85 Abs. 2 WKG erbringt, zu bevollmächtigen. Die 
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erteilte Vollmacht ist bei  der Sitzung vorzulegen (§ 17 GO). 
Folgende Personen können bevollmächtigt werden: ein 
Gesellschafter, ein Vorstandsmitglied oder ein  Aufsichtsratmitglied, 
ein Geschäftsführer  oder Prokurist (§ 85 Abs.2 WKG). Für 
öffentliche Unternehmungen ist der von dem zuständigen Organ 
mit der Ausübung der   Rechte in der FACHGRUPPENTAGUNG   
und mit einer schriftlichen Erklärung ausgewiesene Vertreter 
berechtigt. Diese Vollmacht und ein Lichtbildausweis (z.B. 
Reisepass,  Personalausweis) sind zur FACHGRUPPENTAGUNG 
mitzubringen. Die Ausgabe einer Stimmkarte erfolgt nur gegen 
Ausfolgung dieser Vollmacht bei der  Registrierung im Palais 
Niederösterreich.   
 
Natürliche Personen können für die FACHGRUPPENTAGUNG keine 
Vollmacht erteilen. Sie können nur höchstpersönlich an dieser  
teilnehmen.  
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